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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Arbeiter-Vertragsrechtsgesetz (AVRG) 
geschaffen und das Arbeiter-Abfertigungs
gesetz, das Hausbesorgergesetz, das Ent
geltfortzahlungsgesetz und das Angestell
tengesetz geändert W3rden. 
Stellungnahme 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22 

A-1041 Wien, Postfach 534 

.'(0222) 50165 

Datum 

28.4.1992 

Die BundeskaImEr für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exerrplare ihrer 

Stellungnalme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor

nation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Der Direktor: 

iV 
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A-1041 Wien. Prillz-Buoen-Straße 20-22. Postfnch 534 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihr Zeichen 

52.210/1-2 

Betreff: 

SP-Wö-2611 
m Durdlwdli 

@J 2413D\1 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeiter
Vertragsrechtsgesetz (1\VRG) <]eschaffen und das 
Arbeiter-Abfertigungfjgesetz, das Hüusbesor<]ergesetz, 
das Entgeltfortzahlungsgesetz und das Angestellten-
Clesetz geändert \·lerde,..!;n~ _____ .,.. __ _ 

aktiv für Sie 

Dundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22 

A-1041 Wien. Postfach 534 

.'(0222) 5016.5 

Datum 

15.4.1992 

Die Bundeskammer für l\.rbeiter und Angostollte nimi'tlt zum oa genann

ten En·tHurf '-lie folgt Stellung: 

Der vorgelegte GDsetzesent~rurf cntspricl~ der von der Bundesar

beitskar:uner seit langer Zeit orhobEmem Forderung nach weiterer 

l\.ngleichting der Rechtsstellung der Arbeiter an jene der Angestell

ten. Der hierzu ge'Nählte vleg, der darin besteht, die gesetzlichen 

Regelungen für ll .. ngestellte auch auf A:cbeitsverhältnisse von 

Arbei tern anzuHenden, ,drcl von d2r gesetzlichen Interessenvertre

tung der Arbeitnehmer als sinnvoll erachtet. Die Umsetzung des 

Gesetzesvorhabens "1Ürde bedeuten, daß viele sachlich nicht mehr 

begründb~re Unterschiede zvlischen don beiden Arbeitnehmergruppen 

beseitigt \verden \·lürden. llClCh der Schaffung eines einheitlichen 

Urlaubsrechts und der Übernahme der lillfertigungsregelungen für 

l~ngestellte auf Arbeitsverhältnisse von Arbei·tern würde das AVRG 
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einen weit:eren beträchtlichen Fortschritt in Richtung Vereinheit

lichung des Arbeitsrechts darstellen. 

Die Bundesarbeitskalnmer tritt l~1it Buchdruck für ei.ne rüsche 

VerHirklichung dos Gesetzeosvorhubens ein. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Ent\vurfes: 

Zn § 1 Abs 1: 

Die Bundesarbeitskammer begrüßt, daß J:eine Einschränkungen des 

Geltungsbereiches in bezug auf das ~::citliche Ausraaj3 eines Arbeits

verhältnisses vorgesehen sind. G10ich~eitig mit der Inkraftsetzung 

des neuen Gesetzes wird es allerdings - im Sinne der derzeit ~n 

Begutachtung befindlichen NovellE! zum Angestelltengesetz (Ang,G) , 

Entwurf vom 16.12.1991 - erforderlich sein, auch im Angestellten

recht die Geltungsbereichsbestimmung entsprechend abzuändern. 

pU § 1 Aps 2 ~ 3: 

Die Ant'lendung des AVRG ist. bei jenen Arbeiotsver:hältnissen zum Bund 

nicht erforderlich, bei denen "di8!1~;trochtlic:he Vorschrift:en 

Anvlündung finden, die den. \V8f:ic:ntlichc;:1 Inlwlt des ]\.rbeütsvertrages 
, 

zwingend fes"tlegen". Die i.m ErrtHurf vorgesehene \V'eit(~re Bestim

mung, daß diese Fest:legung 11 aufgrund eines Geset~~es 11 zu erfolgen 

hat, sollt.e nach Auffassung der Bundesarbeitskammer entfallen. 

Eine Beibehaltung der derzeitigen Textierung würde zu dem sicher

lich nicht beabsichti.gten El:0ebnis fUhren, daß Arbeitsverhältnisse 

von Bundesbühnbecliensteton, (1.10 bekanntlich nicht durch Gesetz, 

sondern durch diens"trcchtliche Hormen, die als Vertrags schablone 

zu \'lerten sind, geregelt \olerden, vor:l Geltungsbereich des Gesetzes 

erfaßt \tlären. 

Zu § 1 Ahs 3: 

Die Bundesarbeitskamlner hält es grundsät.zlichfür sinnvoll, die im 

Entwurf zum AVRG vorgesehenen Regelungen für:s erste auf jene 

Arbeitsverhältnisse zu bezieh0n, für die keine sondergesetzlichen 
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Regelungen zum Tragen kommen. Eine andere Vorgehensweise würde 

eine rasche Gesetz\'lerdung sicherlich beträchtlich erschweren. 

1 i Allerdings sind nach Auffassung der Dundesarbeitskan~mer möglichst 

bald gleichwertige Regelungen in jenen Sondergesetzen zu instal

lieren, in denen solche Regelungen nocl1 nicht enthalten sind. 

,j 
i 

So \'lären beispiels\'leise in dEl3 nerufsausbildungsgesotz (BAG) 

Bestimmungen in Analogie zu den in § 2 AVRG aufgelisteten §§ 8 Abs 

3, 15, 16, 29 und 34 l\ngG einzubauen, \'leiters \-,äre § 17 a BAG, wo 

die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall geregelt ist, im Sinne 

der Regelung in Art IV des vorliegenden Ent~,lUrfes anzupassen. 

Zumindest für Arbeitsverhältnisse, auf die das BAG Anwendung 

findet, wäre allerdings auch denkbar, die Ausnahmebestimmung im 

AVRG zu streichen. Die Bestirnmungen des neuen Gesetzes würden dann 

für Lehrlinge insm'1eit Am\'endung finden, als das BAG nicht anderes 

bestimmt (vgl § 34 Ahs 2 BAG). Auch bei dieser Variante müßte 

allerdings § 17 a BAG gesondert adaptiert \verden. 

Zu % 2: 

Gegen die in § 2 des Ent\'lUrfes enthaltene JI.ufzählung der für 

Arbeiter am'lendbaren Bestimmungen des AngG bestehen von Seiten der 

Bundesarbeitskmnnlel.· keine Eim·lendungen. Für viele der betroffenen 

Arbeitnehmer \'ltirde sich durch die 11..'1\\'(~ndbarkeit dieser Normen, 

et\'la durch die Regelung Uber 11 ::wnsti']o 11 Dienstverhinderungen (§ 8 

Abs 3 AngG) und durch die ncgelung über die Aliquotierung von 

Sonderzahlungen (5 16 lillgG) , eine me:t:kliche Desserstellung erge

ben. Etliche sachlich nicht begrlindbure rechtliche Benachteiligun

gen von Arbeitern gegenüber AngestGllten würden durch die Neurege-

. lungen beseitigt ,V'erden . 

. Die Auflistung der am'10ndbaren Bestimmungen des AngG sollte 

allerdings um § 8 Abs 4 AngG erweiter't \'lerden. Dieser Regelung -

die durch die für schwangere E'rauen und l1ütter ergangene Sonderge

setzgebung \'leitgehend gegenstandslos ge\-lOrden \'lar - wird wieder. 

vermehrte Bedeu·tung zukommen, W'Gnn in AngG die Anbindung an eine 
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Mindestarbeitszeit entfällt. Fälle, in denen mangels Einbindung in 

die Krankenversicherung (''17egen Nichtüberschreiten der Geringfügig

keitsgrenze) kein Wochengeld zusteht, werden dann generell einen 

Rückgriff auf 5 8 Abs 4 AngG erlauben. Bisher gab es diese Mög

lichkeit nur, "1ann gleichzeitig eine Beschäftigung im zeitlichen 
, I 

N:inclestausmaß gemilj3 S 1 Abo 1 ~.ngG vorlag, was selten der Fall 

,.,rar. Angesichts dienor Situation !:Q.lt die Bundesarbeitskanuner eine 

Am'landung von § 8 Abs '1 ImgG uuf 1\,rbeitsvorhtiltnisse, die dem AVRG 

unterliegen, für erforderlich. 

Zu überlegen wäre ~leiters, ob nicht auch eine - allenfalls adap

tierte - Übernahme der 55 10 und 11 AngG sinnvoll wäre. Immer 

häufiger \verden nämlich auch im Rahmen von Arbei'tsverhäl tnissen 

von Arbeitern Provisionsvereinharungen getätigt (zB in jenen 

Fällen, in denen Arbeiter neben ihrer Hauptbeschäftigung auch hin 

und wieder in kleinem Rahmen Vcrrnitt:i.ungst.ätigkeiten ausüben und 

hierfür Provisionen vereinbart werden). 

Die Übernahmo von § 27 AngG in das AVRG bedeutet eine deckun9s

gleiche Übernahme der Entlassungsgrtinde des An~JG auf Arbeitsver

hältnisse von Jl.rbeitern. Die~ fUhrt oin01:seits zum Abgehen von der 

taxativen Aufzählung der Entlassun<]sgründe in der Ge,{lerbeordnung 

und anderseits zu einl'3r get,dssen ll.um,mitüng des Tatbestands der 

Vertrauensunutirdigke,i't. Al:.gesichts del: praktisch relativ geringen 

Relevanz dieser Änderungen und der generellen - von Seiten der 

Bundesarbeitskarmner unterst.ützten - Zieh3etzung einer '\-mitgehenden 

Vereinheitlichung der gesetzlichen Regelungen für Arbeiter und 

Angestellte können diese Änderungen von der Bundesarbeitskammer 

mitgetragen werden. Es muß an dieser Stelle allerdings betont 

werden, daß 93 die Bundesarbeitskanuner für dringend erforderlich 

hält, das Beendigungsrecht in einem v10iteren Schritt, sowohl' für 

Arbeiter als auch für P.ngestellte, einer umfassenden Neuregelung 

zu unterziehen. 

• 
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Als nicht unproblematisch könnte sich die Am'lendbarkeit der 

Regelungen über Konkurrenzklauseln auf Arbeitsverhältnisse von 

Arbeitern erweisen. In der Praxis könnte das ausdrückliche Anspre

chen dieser Regelungen im Gesetzestext zu einer vermehrten Festle

gung derartiger Klauseln auch in ll.rbeitsverträgen von Arbeitern 

führen. Gleichzeitig ist aber evidoIlt, daß es sich um - wenngleich 

verbesserungsbedUrftige - Schutznorm0n fiir 2\.rheitnehmer handelt, 

die das t'1irksam~'lerden mancher fn~' lu:beitnehmer besonders nachtei

liger Vertragsklauseln eindämmen. Die Bundesarbeitskammer hält 

angesichts dieser Sachlage eine Einboziehung dieser Schutznormen 

in den Katalog der übernommenen Regelungen grundsätzlich für 

sachg-erecht, \·mist allerdings darauf hin, daß die in Frage stehen

den Vorschriften sobald wie möglich generell verbessert werden 

sollten. So \"äre unter anderom denkbar, das Wirksamwerden allfäl

liger Konkurrenzklauseln generell auf jene Arbeitnehmer einzu

schränken, deren Ent.gelt bestimmte Grenzen - et\'la die Höchstbei

trag3grundlage nach dem ASVG .- Uberschrei tat. 

7.u ~ 4: 

Die Bundesarbeitskammer \'lürde es an sich für sinnvoller erachten, 

die Rechtsstellun<] der ArLoitnohmer, die sich aus § 2 des Entwur

fes ergibt, nur dort für abdingbar zu erklären, \'10 in einzelnen 

Bestimrnul1uen die Abdingbarkci t: 2.l.";;;dri5.cklich vorgcBehen ist. So 

gesehen mUßte die Bentimmllng dahc~ lau·ten: "Die Rechte, die dem 

ArbeitnehmE:r auf<J~'und von § 2 zustehen, können, sm'leit nicht in 

einzelnen I3e::.timmungen ausdl:,ücklich anderes normiert ist, durch 

Arbeitsvertrag oder Normen der J~()lle}:tiven Rechtsgostaltung Heder 

aufgehoben noch beschränkt \\'l::rden. 11 Es ist nicht einsehbar , \varum 

zB das Recht auf Herausgabe eines Dienstzettels abdingbar sein 

soll. Eine d l.(·;:::hezügliche Änderung der vorgeschlagenen 'rextierung 

. '\'rJrde a llerclin(Js eine parallele Adaptierung der entsprechenden 

Bestinunung im AngG (§ 40) erforderl.ich machen. 

Bezüglich (unabdingbarem) Anspruch c.uf Ausfolgung nchriftlicher 

Aufzeichnungen über den ''lesenl:lichon Inhalt des Arbeitsvertrages 
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muI) auch auf die BG-Richtlinie 91 i 5 3 3 v€~nviesen werden (lUch tlinie 
des Rates vom 14. Oktober 1991 Uber die Pflicht des Arbeitgebers 
zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die fUr seinen Arbeits

vertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen). Diese 

Richtlinie macht. es zur Pflicht:, "daß jeder Arboitnehmer über ein 
Schriftstück mit Angaben iibor (He \;(~sl:;ntlichen Bodingungen seines 

JI..rbei t.svertrags oder Arbe! tsvel~h~iJ. t.n:Ls ~~cs verfügot". 

ZlL ~'§ 5 und 6: 

Die Dundesarbeitskammcr hält: die im Ent~,Turf vorgeGchene Regelung 

betreffend KUndigungsfristen und -termine und betreffend Zahlungs

termine für das laufende Entgelt von der Grundkonzeption her für 
, 

sinnvoll, da eine decJ-::ungsslcichc Übcrn<.\hmc der Hcsclungen im 

Angestelltenrecht schwerlic]l realisierbar wäre. Allerdings wird 

vorgeschlagen, § Ginsofern abzuänderIl, als dort Grenzon für die 

Möglichkeit einer abweichenden Ragalung mittels Kollektivvertrag 

verankert vlel:den sollten. Suchlieh nichtbegründbare negelungen, 

die etwa keinerlei Kündigungsfrist vorsehen, sollten in 11inkunft 

jedenfalls untersagt werden. 

Die nundeskarnrner für Arbeiter und Angestellte hofft, daß die 

aenannten ÄnderunaswUnsche in ~er EndfassUI1l] des Gesetzestextes 
~ J 

DerlicksichtigUllg finden werden und daß os gelingen wird, das 

Geset~esvorhaben m5g1ichst rasch zu realisieren. Das AVRG wird 

einen T,veiteren l1eilenst:ein auf d~::!m i'leg zu einem Arbeitsrecht, das 

keine sachfremden Unterscheidungen zwischen Arbeitern und Ange

~tellten aufweist, bilden. 

Der Präs iden"t: oDer Direktor: 

1. v. 

V IYv" "."" " 1 
u 

('", 
", 
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